
 

Übungsaufgabe 

 
Der Weinmarkt lasse sich beschreiben durch die Nachfragefunktion  11Nx p= −   und die 

Angebotsfunktion  4 2Ax p= − + . 
 
Die Regierung reagiert auf Proteste der Winzer, die Einkommen, die sich mit dem Weinbau 
erzielen ließen, seien „zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel“. Sie garantiert den 
Betrieben die Abnahme der Produktion zum Preis von 7 Geldeinheiten je Weineinheit. 
 
a) Was kostet den Staat die Maßnahme unter der Annahme, dass die Überschussproduktion 

kostenlos vernichtet wird? 
b) Um welchen Betrag steigen die Einkommen der Winzer? 
c) Wie beurteilen Sie die Maßnahme? 
d) Um welchen Betrag wären die Einkommen der Winzer gestiegen, wenn den Winzern han-

delbare Kontingente im Gesamtumfang von 4 Weineinheiten zugeteilt worden wären? 
e) Warum ist handelbaren Kontingenten gegenüber nicht handelbaren Kontingenten der Vor-

zug zu geben? 
f) Können Sie eine weitere Maßnahme nennen, die auch einen Weinpreis von 7 Geldeinhei-

ten bewirken würde, aber vermutlich auf erbitterten Widerstand von Gesundheitspolitikern 
stieße? 

 

Themenbereich  Regulierung 
Schwierigkeit mittel, teilweise etwas schwieriger 

Die Lösung finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Lösung 

a) Zunächst bestimmt man das 
unregulierte Marktgleich-
gewicht – hier mithilfe eines 
maßstabsgetreuen Dia-
gramms. Die gleichgewich-
tige Weinmenge 6 wird zum 
Preis von 5 Geldeinheiten 
(GE) gehandelt (Schnitt-
punkt von Angebots- und 
Nachfragefunktion). Zum 
Garantiepreis von 7 GE pro-
duzieren die Anbieter 10 
Einheiten Wein, während die 
Nachfrager nur 4 Einheiten 
nachfragen. Der Staat muss 
die Überschussmenge von 6 
Einheiten zum Garantiepreis 
aufkaufen. Er zahlt den 
Winzern dafür 42 GE (schraffierte Fläche). Unter der Annahme, dass die Überschusspro-
duktion kostenlos vernichtet1 werden kann, kostet die Maßnahme also 42 GE.  

1 Der Wein kann alternativ ins Ausland verkauft werden. Es muss aber sichergestellt werden, dass er nicht wie-
der auf den heimischen Markt kommt. Sonst müsste der Staat denselben Wein u. U. mehrfach aufkaufen, weil 
sich der Garantiepreis sonst nicht halten ließe. 
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b) Die Produzentenrente der Winzer beträgt ohne Regulierung E + D. Sie steigt durch die 
Abnahmegarantie um A + B + C. Die Winzer gewinnen 16 GE.2 

c) Die Maßnahme führt dazu, dass Wein nur produziert wird, um ihn anschließend wieder zu 
vernichten. Das ist – vornehm ausgedrückt – unvernünftig. Die Herstellungskosten für die 
vernichtete Produktion belaufen sich auf 33 GE (= schraffierte Fläche ohne D, B und C). 
Der Nettowohlfahrtsverlust ist noch höher: 
 

Kosten für Staat = – 42 GE 
Änderung der Konsumentenrente (A+B) =  – 10 GE 
Änderung der Produzentenrente (A+B+C) = + 16 GE 
Summe3 – 36 GE 

 
Zur Erhöhung der Einkommen der Winzer um 16 GE hätte die Regierung nur 16 GE in 
die Hand nehmen und gleichmäßig pro Kopf unter den Winzern verteilen müssen. Aller-
dings wäre auch diese Maßnahme mit Problemen behaftet. Jeder würde sofort rufen: 
„Auch ich bin Winzer!“, 
selbst wenn er gar keinen 
Wein produziert.  

d) Eine Kontingentierung 
auf 4 Weineinheiten wür-
de bei den Winzern zu 
Erlösen von A+E+F füh-
ren. Die Kosten betrügen 
F. Die Rente bei Kontin-
gentierung betrüge also 
A+E. Im Vergleich zur 
Ausgangssituation (E+D) 
ändern sich die Produzen-
tenrente um A – D = 8 – 
1 = 7 GE. (Im Vergleich 
zur Abnahmegarantie 
würde die Produzenten-
rente natürlich sinken.) 

e) Beim Garantiepreis pro-
duzieren die Winzer 10 
Einheiten. Wollte der 
Staat – was anzunehmen ist – die Winzer gleich behandeln, müsste er jedem Betrieb eine 
40-Prozent-Quote seiner bisherigen Produktion zuteilen. Dürften die Betriebe die ihnen 
damit zugeteilten Kontingente nicht handeln, würde der Wein von allen Winzern herge-
stellt, die Produktionskosten bis zu 7 GE je Weineinheit haben. Die Menge von 4 Wein-
einheiten ließe sich aber in Betrieben produzieren, die höchstens „Stückkosten“ von 4 GE 
haben. Wenn der Quotenhandel zugelassen wird, werden Betriebe mit hohen Produktions-
kosten ihre Quoten an Betriebe mit geringen Produktionskosten verkaufen. Auf den Staat 

2 Ein Teil davon geht zulasten der Konsumenten. Deren Rente sinkt um A + B = 10 GE. 

3 Die Differenz zwischen den Kosten der vernichteten Produktion und dem Nettowohlfahrtsverlust beträgt  
B + D = 3 GE. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Käufer einem Teil des vernichteten Weines einen höheren 
Wert beigemessen als die Herstellungskosten beigemessen haben. 
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und die Konsumenten wirkt sich der Quotenhandel nicht aus. Die Hersteller aber sparen 
Kosten, wodurch ihre Rente steigt.4 

f) Der höhere Preis ließe sich durch eine Subventionierung des Konsums (Nachfrager) oder 
der Produktion (Anbieter) herbeiführen. Im Diagramm ist durch die Verschiebung (Pfeile) 
der Nachfragefunktion in NSubvention angenommen, dass der Weinkonsum subventioniert 
wird. Die Subvention müsste 6 GE je Weineinheit betragen. Gegen diese Politik spricht in 
erster Linie die Förderung des Alkoholkonsums, die mit ihr einhergeht. Außerdem führt 
sie zu hohen Ausgaben des Staates (60 GE = gehandelte Menge × Subventionssatz) und 
bewirkt einen Allokationsverlust.5 

 

4 Allerdings: Betriebe, die den Wein in der Fläche produzieren, haben geringere Kosten als Betriebe mit steilen 
Weinhängen. Der Quotenhandel könnte sich daher negativ auf Vielfalt und Qualität auswirken. 

5 Der Nettowohlfahrtsverlust betrüge 12 Geldeinheiten (nicht eingezeichnet). Um diesen Betrag übersteigen die 
Kosten für die Produktionssteigung von 6 auf 10 Weineinheiten die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. 
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